
Drehmomente e.V., Bärensteiner Straße 16, 01277 Dresden

Mitgliedsantrag

Angaben zum Mitglied:

Name, Vorname ________________________________________________

Geburtsdatum ________________________________________________

Straße, Hausnummer ________________________________________________

PLZ / Wohnort ________________________________________________

Telefon ________________________________________________

Email ________________________________________________

Aufnahmegebühr einmalig   5,00 €

Grundbeitrag monatlich 10,00 €

Kurse monatlich

jeder zweite Kurs zusätzlich, wird mit 50 % berechnet.

Einzug erfolgt Monatlich zum 15. des Monats (keine Vorab-Info mehr nötig).
Ich erkenne die Satzung des Drehmomente e.V. an.

_____________________________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift bei Minderjährigen Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters

Mitglieds-Nr.
(vom Verein eingetragen)

Breakdance                      20,00 €

Hip Hop                            20,00 €

Pole dance by Minor

Studenten 15,00 €
Erwachsene 25,00 €



SEPA-Basislastschrift (SEPA direct debit core) 

Drehmomente e.V., Bärensteiner Straße 16, 01277 Dresden 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE04ZZZ00001819811  
Mandatsreferenz: wird vom Verein vergeben

SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige den Drehmomente e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Drehmomente e.V. auf 
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

____________________________________ 
Vorname und Name (Kontoinhaber) 

____________________________________ 
Straße und Hausnummer 

____________________________________ 
Postleitzahl und Ort 
____________________________________

Kreditinstitut (Name und BIC) 
D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 
IBAN 

____________________________________ 
Datum, Ort und Unterschrift des Zahlungspflichtigen

(bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten)
(Bei Minderjährigen ist die Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten zwingend erforderlich. Mit der 
Unterschrift erklärt/en sich der/die Erziehungs- berechtigte/n bereit, die Beitragszahlung bis zu 
Volljährigkeit des Kindes zu übernehmen.)



§ 1 - Name und Sitz des Vereines 

Der Verein, führt den Namen „Drehmomente“. Er soll 
in das Vereinsregister eingetragen werden und führt 
dann den Zusatz „e.V."; Er hat seinen Sitz in Dresden. 

§ 2 - Zweck des Vereins 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung. 
Zweck des Vereins ist die Förderung und die Pflege 
des Tanzsports, der Tanzkunst und deren Kultur. Des 
weiteren bezweckt der Verein die Förderung einer 
internationalen Gesinnung, der Toleranz und auf dem 
Gebiet der Kultur der Völkerverständigungsgedanken.  
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere 
durch folgende Maßnahmen: 
- regelmäßige Proben und Ausbildungen der 

Tanzgruppen 
- Ausrichtung von Workshops und Veranstaltung  
- Auftritte auf Veranstaltungen  
- Zusammenarbeit mit künstlerischen Organisationen 

und Vereinigungen  
- aktiver Austausch mit Künstlern anderer Nationen 

und Kulturen  
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster 
Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen 
Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln 
des Vereins. Es darf keine Person durch 
Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, 
oder durch unverhältnismäßige hohe 
Vergütungen begünstigt werden. 
Jeder Beschluss über die Änderung der Satzung ist 
vor dessen Anmeldung beim 
Registergericht dem zuständigen Finanzamt 
vorzulegen. 
Die Erfüllung des Vereinszweckes geschieht ohne 
Bevorzugung einer politischen oder 
konfessionellen Richtung. 

§ 3 – Mitgliedschaft 

Mitglied des Vereins kann jede natürliche und 
juristische Person werden, die die Ziele des Vereins 
unterstützt. 
Die Aufnahme in den Verein ist beim Vorstand 
schriftlich einzureichen. Bei beschränkt 
Geschäftsfähigen, insbesondere Minderjährigen, ist 
der Antrag von den gesetzlichen Vertretern zu 
unterzeichnen. 
Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Lehnt 
dieser den Aufnahmeantrag ab, so steht 
dem Betroffenen die Berufung zur 
Mitgliederversammlung zu. Diese entscheidet 
endgültig. 

§ 4 - Beendigung der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft endet 
a) durch freiwilligen Austritt, b) durch Ausschluss, c) 
durchTod. 
Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung 
gegenüber dem Vorstand unter 
Einhaltung einer halbjährigen Kündigungsfrist. Bis zu 
diesem Zeitpunkt bleibt das ausscheidende Mitglied zur 
Bezahlung des Mitgliedsbeitrages verpflichtet. 
Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen 
gröblich verstoßen hat, mit sofortiger Wirkung durch den 
Vorstand ausgeschlossen werden. Vor der 
Beschlussfassung ist dem Mitglied unter Setzung einer 
angemessenen Frist Gelegenheit zur Rechtfertigung zu 
geben. Der Beschluss über den Ausschluss ist mit 
Gründen zu versehen und dem Mitglied mittels 
eingeschriebenen 
Briefes bekannt zu machen. Gegen den Beschluss steht 
dem Mitglied die Berufung zur 
Mitgliederversammlung zu. Die Berufung muss 
innerhalb einer Frist von einem Monat ab 
Zugang des eingeschriebenen Briefes beim Vorstand 
eingelegt werden. Die Mitgliederversammlung, die über 
die Berufung entscheidet, ist innerhalb von zwei 
Monaten 
nach Eingang der Berufungsschrift einzuberufen. Macht 
ein Mitglied von der Berufung keinen 
Gebrauch, so unterwirft es sich damit dem 
Ausschließungsbeschluss mit der Folge, dass 
eine gerichtliche Anfechtung nicht mehr möglich ist. 
Der Tod eines Mitglieds bewirkt das sofortige 
Ausscheiden. 

§ 5 - Pflichten der Mitglieder 

Alle Mitglieder haben die Interessen des Vereins zu 
fördern. Jedes Mitglied ist 
verpflichtet, den von der Mitgliederversammlung 
festgesetzten Beitrag pünktlich zu 
entrichten. 

§ 6 - Verwendung der Finanzmittel 

Mitgliedsbeiträge und andere Zuwendungen dienen 
allein den beschriebenen Zwecken des 
Vereins. Nicht mit dem angegebenen Zweck zu 
vereinbarende Zuwendungen oder 
unangemessene Vergütungen dürfen aus Vereinsmitteln 
weder an Mitglieder noch an 
andere Personen gewährt werden. 

§ 7 - Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind 

a) Vorstand 
b) die Mitgliederversammlung 

Satzung Drehmomente e.V.



§ 8 - Der Vorstand 

Der Vorstand besteht aus 3 Mitgliedern 

a) dem 1. Vorsitzenden 
b) dem 2. Vorsitzenden 
c) dem 3. Vorsitzenden 

Diese drei bilden den Vorstand im Sinne von § 26 
BGB. 
Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich 
jeweils durch ein Mitglied des Vorstandes vertreten, 
bis zu einem Geldwert von 1000 Euro. Für 
Darüberliegende Werte, wird der Verein durch 
mindestens zwei Vorstandsmitgliedern vertreten. 
Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in einer 
Person ist unzulässig. 
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf 
die Dauer von drei Jahren, vom Tage der Wahl an 
gerechnet, gewählt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl 
des Vorstandes im Amt. 
Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während der 
Amtsperiode aus, so wählt der Vorstand ein 
Ersatzmitglied (aus den Reihen der Vereinsmitglieder) 
für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen. 
Beschlussfassung des Vorstands 
Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen 
in Vorstandssitzungen, die vom 1. Vorsitzenden oder 
vom 2. Vorsitzenden schriftlich, fernmündlich oder per 
email einberufen werden. In jedem Fall ist eine 
Einberufungsfrist von drei Tagen einzuhalten. Einer 
Mitteilung der Tagesordnung bedarf es nicht. Der 
Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei 
Vorstandsmitglieder anwesend sind. Bei der 
Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Leiters 
der Vorstandssitzung. 
Die Vorstandssitzung leitet der 1. Vorsitzende, bei 
dessen Abwesenheit der 2. Vorsitzende. Die 
Beschlüsse des Vorstands sind zu Beweiszwecken zu 
protokollieren und vom Sitzungsleiter zu 
unterschreiben. 
Ein Vorstandsbeschluss kann auf schriftlichem Wege 
oder fernmündlich gefasst werden, wenn alle 
Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu der zu 
beschließenden Regelung erklären. 
Der Vorstand kann für seine Tätigkeit eine 
angemessene Vergütung erhalten. 

§ 9 - Die Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung ist mindestens einmal im 
Laufe eines Jahres durch den Vorstand 
einzuberufen, im Übrigen dann, wenn mindestens ein 
Drittel der Mitglieder dies beantragt. 
Eine Mitgliederversammlung ist vierzehn Tage vorher 
unter Bekanntgabe der Tagesordnung 
schriftlich an die zuletzt angegebene Adresse 
einzuberufen. Die ordnungsgemäß einberufene 
Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die 
erschienene Anzahl der Mitglieder beschlussfähig. 
Die Mitgliederversammlung wird vom ersten 
Vorsitzenden oder dessen Vertreter geleitet. 
Alle Beschlüsse, mit Ausnahme des Beschlusses der 
Auflösung des Vereins, werden mit 
einfacher Stimmenmehrheit gefasst und durch den 
Schriftführer protokolliert. 
Stimmberechtigt sind alle Mitglieder. Stimmengleichheit 
gilt als Ablehnung. 
Die Mitgliederversammlung hat folgend Aufgaben: 

a) Feststellung, Abänderung und Auslegung der 
Satzung; 
b) Entgegennahme des Jahresberichts und der 
Jahresabrechnung des Vorstandes; 
c) Wahl des Vorstandes; 
d) Festsetzung des Mitgliederbeitrages; 
e) Ernennung von Ehrenmitgliedern; 
f) Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins; 
g) Beschlussfassung  

Jedem Mitglied steht das Recht zu, Anträge 
einzubringen. Diese Anträge sind acht Tage vor 
der Mitgliederversammlung schriftlich und begründet 
beim Vorstand einzureichen. 

§ 10 - Das Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr 

§ 11 - Auflösung des Vereins 

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer 
Mitgliederversammlung mit Zustimmung von 
drei Viertelteilen der erschienenen Mitglieder 
beschlossen werden. Sofern Die 
Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind 
der Vorsitzende und der 
stellvertretende Vorsitzende die gemeinsam 
vertretungsberechtigten Liquidatoren. 

Folgende Alternativen sind denkbar: 
Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei 
Wegfall seines steuerbegünstigte Zwecke, fällt 
das Vermögen des Vereins 
an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder 
eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks 
Verwendung für Förderung von Kunst und Kultur. 


